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Brauchen Sie Beratung und Unterstützung, weil Sie 
den Verdacht haben, dass das Wohl eines Kindes oder 
Jugendlichen gefährdet ist? 

Hier erhalten Sie Hilfe und Unterstützung. 

Fachstelle Kindesschutz 

 041 875 20 40

Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
www.ur.ch/spd 
kindesschutz@ur.ch 

Werden Sie sexuell, körperlich und/oder psychisch 
misshandelt? 

Hier finden Sie Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung. 

Opferberatung Kanton Uri 

 041 857 07 42

Gotthardstrasse 25, 6410 Goldau 
www.opferberatung-sz-ur.ch 
info@opferberatung-sz-ur.ch 

Konflikte in der Familie, in der Schule oder in der 
Ausbildung? 

Hier erhalten Jugendliche und deren Angehörige  
Beratung und Hilfe bei Problemen und Konflikten. 

kontakt uri 

 041 874 11 80

Gotthardstrasse 14, 6460 Altdorf 
www.kontakt-uri.ch 
mail@kontakt-uri.ch 

Werden Kinder misshandelt oder sexuell 
ausgebeutet? 

Wenden Sie sich an die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB). 

KESB 

 041 875 21 70

Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
www.ur.ch/kesb 
kesb@ur.ch 

Wirkt sich Gewalt auf Ihre Beziehung oder Ihre 
Familie aus?  

elbe – Fachstelle für Lebensfragen 
für Frauen & Männer, Paare & Familien 

 041 210 10 87

Hertensteinstrasse 28, 6004 Luzern 
www.elbeluzern.ch  

Befinden sich Kinder und Jugendliche in einer 
Notsituation? 

Pro Juventute Notruf 

 147

Die Notrufnummer von Pro Juventute hilft Kindern 
und Jugendlichen bei Fragen, Problemen und in 
Notsituationen rund um die Uhr weiter. Neutral, 
diskret und 100% vertraulich 

Wurden Sie gewalttätig gegenüber anderen 
Personen? 

Hier erhalten gewalttätige Männer und Jugendliche 
Beratung und Hilfe.  

Agredis - Gewaltberatung 

 078 744 88 88

Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern 
www.agredis.ch 
gewaltberatung@agredis.ch

Wurde Ihnen körperliche und/oder sexuelle Gewalt 
angetan? Brauchen Sie Hilfe? 

Polizeinotruf  117

Sanitätsnotruf  144

Ärztlicher  
Notfalldienst  041 870 03 03

Frauenhaus Luzern   041 360 70 00 

Packliste 

Wenn Sie sich entscheiden, die gemeinsame 
Wohnung oder das gemeinsame Haus zu verlassen, 
sollten Sie folgende Gegenstände mitnehmen: 

• Persönliche Dokumente (Pass, ID etc.)

• Bankkarte und/oder Bargeld

• Wohnungsschlüssel

• Verordnete Medikamente

• Notwendige Kleider
• Lieblingsspielzeug und Schulsachen der Kinder

SICHERHEITSDIREKTION 
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